
E N T W U R F        
 

Haushaltssatzung 
der Gemeinde Niederkrüchten 

für das Haushaltsjahr 2021 
 

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), die zuletzt durch Gesetz vom 29. September 2020 (GV. NRW. S. 916) geändert 
worden ist, hat der Rat der Gemeinde Niederkrüchten mit Beschluss vom ………………………… folgende Haushalts-
satzung erlassen: 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich 
anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszah-
lungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird 
 

im Ergebnisplan mit   

⃝ 

dem Gesamtbetrag der Erträge auf 35.993.788,00 EUR 

dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 36.618.494,00 EUR 

im Finanzplan mit     

⃝ 

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 31.179.290,00 EUR 

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 32.146.579,00 EUR 

⃝ 

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 6.283.015,00 EUR 

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 16.369.220,00 EUR 

⃝ 

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 6.000.000,00 EUR 

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 418.946,00 EUR 

 
festgesetzt. 
 

§ 2 
 
 
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf       
 6.000.000,00 EUR  
festgesetzt. 

§ 3 
 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen 
Jahren erforderlich ist, wird auf 6.499.000,00 EUR 
festgesetzt.   
 

§ 4 
 

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnishaushalt 
wird auf    624.706,00 EUR 

festgesetzt.   
                                         

    
§ 5 

 
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf
 3.500.000,00 EUR 
festgesetzt. 

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_bestand_liste?anw_nr=6&l_id=10882&val=10882&seite=90&sg=0&menu=1


 
§ 6 

 
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt 
festgesetzt: 
 
1. Grundsteuer 
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 
 (Grundsteuer A) auf        255 v. H. 
1.2 für die Grundstücke  
 (Grundsteuer B) auf         450 v. H. 
 
2. Gewerbesteuer auf         420 v. H. 
 
 

§ 7 
 

entfällt 
 
 

§ 8 
 

Wertgrenze Investitionen 
 

Die Wertgrenze zum Ausweis von Investitionen gemäß § 4 Abs. 4 KomHVO NRW wird auf  15.000,00 EUR festgesetzt. 
 
 

§ 9 
 

Über- und außerplanmäßige  
Aufwendungen und Auszahlungen 

 
Als unerheblich im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NRW gelten über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszah-
lungen bis zu einem Betrag in Höhe von 15.000,00 EUR je Einzelfall, über deren Leistung die Kämmerin bzw. der 
Bürgermeister entscheidet. 
 
Generell sind alle Aufwendungen und Auszahlungen als unerheblich anzusehen, die 
a) der Verrechnung interner Leistungsbeziehungen zwischen den Produkten dienen oder 
b) für Abschlussbuchungen beim Jahresabschluss notwendig sind. 
 
 

§ 10 
 

Flexible Haushaltsbewirtschaftung 
 

Zur flexiblen Ausführung des Haushaltes werden für die organisatorischen Fachbereiche  
 
 I    Ordnung, Soziales und Zentrale Dienste 
 II   Planen, Bauen und Umwelt 
 III  Finanzmanagement und  Liegenschaften 
 sowie 
 - für den Geschäftsaufwand und 
 - für die Gebäudeunterhaltung 
  
jeweils Budgets gemäß § 21 Abs. 1 KomHVO NRW gebildet.  
 



In den gebildeten Budgets sind die Gesamtsummen der Erträge und Aufwendungen bzw. der Ein- und Auszahlungen 
der einzelnen Produkte für die Haushaltsführung verbindlich. Analog gilt dies für Investitionsein- bzw. Investitionsaus-
zahlungen.  
 
Mit Ausnahme der Kontenklassen:  50/51 „Personal- und Versorgungsaufwendungen“ bzw. 
 70/71 „Personal- und Versorgungszahlungen“, 
 57 „Bilanzielle Abschreibungen“ und 
 58 „Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen“ 
sowie den Kontengruppen: 416 und 437 „Auflösung von Sonderposten“, 
 547 „Wertveränderungen“ und  
 5498 „Aufwendungen für die Zuführung zu Rückstellungen“, 
 5449 „Wertberichtigungen“    
 
 
sind alle Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen innerhalb des Budgets gegenseitig deckungsfähig. 
Nicht zur gegenseitigen Deckung herangezogen werden dürfen zweckgebundene Erträge/Aufwendungen bzw. Ein-
/Auszahlungen. Die Bewirtschaftung der Budgets darf nicht zu einer Minderung des Saldos aus laufender Verwaltungs-
tätigkeit führen.  
 
Produktübergreifend sind alle Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen mit Ausnahme der nicht 
zahlungswirksamen (Sachkonten: 50510000, 50610000, 50710000, 51510000, 51610000 „Aufwendungen zu Pensi-
ons- u. a. Rückstellungen“) gegenseitig deckungsfähig. 
 
 

§ 11 
 

Stellenplan 
 

(1) Die im Stellenplan mit einem ku-Vermerk versehenen Stellen sind bei Freiwerden in Stellen des angegebenen 
Wertes umzuwandeln; die mit einem kw-Vermerk versehenen Stellen fallen bei Eintritt der Voraussetzungen weg. 
 

(2) Soweit im Laufe eines Haushaltsjahres frei werdende und besetzbare Stellen sowohl von Beamten als auch von 
tariflich Beschäftigten verwaltet werden können, dürfen Stellen für Beamte mit vergleichbaren tariflich Beschäftig-
ten und Stellen für tariflich Beschäftigte mit vergleichbaren Beamten besetzt werden. Für das folgende Haushalts-
jahr ist der Stellenplan entsprechend anzupassen. 

 
 
 
 




